12. JUNI 1996 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 16. Juli 1992 zur Festlegung der in den Bevölkerungsregistern und im Fremdenregister angegebenen Informationen und des Königlichen Erlasses vom 16. Juli 1992 über die Mitteilung von Informationen aus den Bevölkerungsregistern und dem Fremdenregister


(Belgisches Staatsblatt vom 17. Mai 1997)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

MINISTERIUM DES INNERN


12. JUNI 1996 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 16. Juli 1992 zur Festlegung der in den Bevölkerungsregistern und im Fremdenregister angegebenen Informationen und des Königlichen Erlasses vom 16. Juli 1992 über die Mitteilung von Informationen aus den Bevölkerungsregistern und dem Fremdenregister


ALBERT II., König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Aufgrund des Gesetzes vom 19. Juli 1991 über die Bevölkerungsregister und die Personalausweise und zur Abänderung des Gesetzes vom 8. August 1983 zur Organisation eines Nationalregisters der natürlichen Personen, abgeändert durch das Gesetz vom 24. Mai 1994 und durch den Königlichen Erlass vom 13. Juli 1992, insbesondere des Artikels 2 Absatz 3;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 16. Juli 1992 zur Festlegung der in den Bevölkerungsregistern und im Fremdenregister angegebenen Informationen, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 30. Mai 1994, insbesondere des Artikels 1;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 16. Juli 1992 über die Mitteilung von Informationen aus den Bevölkerungsregistern und dem Fremdenregister, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 2. Juli 1993, insbesondere des Artikels 4;

In der Erwägung, dass mehrere Gemeinden die Initiative ergriffen haben, vermögensrechtliche Verträge zwischen zwei oder mehreren Personen in einem eigens zu diesem Zweck angelegten Register festzuhalten;

In der Erwägung, dass diese Initiativen auf keiner spezifischen Rechtsgrundlage beruhen; dass ein für das ganze Land geltendes Standardverfahren zur Feststellung des Bestehens solcher Verträge eingeführt werden sollte;

In der Erwägung, dass es demnach wichtig ist, den Vermerk in Bezug auf den Personenstand durch die fakultative Erklärung über das Bestehen eines Ehevertrags oder eines vermögensrechtlichen Vertrags zu ergänzen;

In der Erwägung, dass diese Informationen ebenso wie die Informationen über die Wahl einer Bestattungsart und die Organtransplantation auf Initiative der betreffenden Personen eingegeben werden, weil diese sie in gewissem Maße bekannt geben wollen; dass durch Mitteilung dieser Informationen an Dritte, die nachweisen, dass diese Informationen unentbehrlich für sie sind, das Privatleben dieser Personen also nicht verletzt wird;

Aufgrund des Gutachtens des Staatsrates;

Auf Vorschlag Unseres Ministers des Innern

Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


Artikel 1 - Artikel 1 Nr. 10 des Königlichen Erlasses vom 16. Juli 1992 zur Festlegung der in den Bevölkerungsregistern und im Fremdenregister angegebenen Informationen wird wie folgt ergänzt:

"und gegebenenfalls Erklärung der betreffenden Person über das Bestehen eines Ehevertrags oder eines vermögensrechtlichen Vertrags, der mit einer beziehungsweise mehreren Personen, die keinem ehelichen Güterstand unterliegen, abgeschlossen worden ist, und Angabe des Notars, bei dem der Vertrag beurkundet und in Urschrift hinterlegt worden ist".


Art. 2 - Artikel 4 des Königlichen Erlasses vom 16. Juli 1992 über die Mitteilung von Informationen aus den Bevölkerungsregistern und dem Fremdenregister wird durch einen dritten Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Wenn der Antrag auf Ausstellung eines Auszugs oder einer Bescheinigung eine der Informationen betrifft, die in Artikel 1 Nr. 16, 22 oder 27 des Königlichen Erlasses vom 16. Juli 1992 zur Festlegung der in den Bevölkerungsregistern und im Fremdenregister angegebenen Informationen erwähnt sind, ist der Antragsteller in Abweichung von Artikel 3 nicht verpflichtet, nachzuweisen, dass die Ausstellung der Unterlage durch oder aufgrund des Gesetzes vorgesehen beziehungsweise erlaubt ist.  Er muss dem Standesbeamten oder dem zu diesem Zweck beauftragten Bediensteten jedoch beweisen, dass die Mitteilung der Information für ihn unentbehrlich ist.  Weigert der Standesbeamte sich, anzuerkennen, dass die Mitteilung unentbehrlich ist, entscheidet das Bürgermeister- und Schöffenkollegium auf Wunsch des Betreffenden über die Begründetheit des Antrags."


Art. 3 - Unser Minister des Innern ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 12. Juni 1996

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister des Innern
J. VANDE LANOTTE
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